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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §11 Abs2;

ASVG §49 Abs3;

Rechtssatz

Wenn und insoweit die nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses noch o enen (strittigen) Ansprüche eines

Arbeitnehmers tatsächlich teils aus beitragsp ichtigen, teils aus beitragsfreien Entgeltbestandteilen bestehen, sind die

Parteien eines darüber abgeschlossenen Vergleiches durch keine Rechtsnorm dazu verp ichtet, etwa die Anerkennung

der beitragsp ichtigen und nicht der beitragsfreien Ansprüche zu vereinbaren. Die Vertragsparteien sind vielmehr in

der Disposition über diese Ansprüche insoweit frei, als durchaus die Leistung der beitragsfreien Ansprüche vereinbart

und auf die beitragsp ichtigen Gehaltsbestandteile verzichtet werden kann. In einer aus Anlass der (strittigen)

Beendigung des Arbeitsverhältnisses getro enen abschließenden Regelung können die Parteien des

Arbeitsverhältnisses sowohl die Art seiner Beendigung vereinbaren als auch sich über an sich unverzichtbare

Ansprüche vergleichen (Hinweis E 19. Februar 1991, 90/08/0058; E 8. Oktober 1991, 90/08/0094; E 2. Juli 1996,

94/08/0122; OGH vom 16. Jänner 1991, 9 Ob A 315/90). Eine Grenze fände diese Dispositionsbefugnis jedoch, wenn

etwa ein höherer Betrag an beitragsfreien Ansprüchen verglichen worden wäre, als gemessen an den

Voraussetzungen des § 49 Abs. 3 ASVG tatsächlich zustünde.
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